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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 21.06.2006

Norm

ZPO §393

VersVG §1

VersVG §75

VersVG §100

Rechtssatz

Die Frage der Zustimmung des Vinkulierungsberechtigten zur Auszahlung der Versicherungssumme an den

Versicherungsnehmer betri t den Grund des Anspruches des Versicherungsnehmers gegen den Versicherer und ist

daher vor Fällung eines den Anspruchsgrund bejahenden Zwischenurteiles zu klären.
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